
Safety first! EN 15567
Ihre Sicherheit hat bei uns oberste Priorität! Unser Abenteuerpark wur-
de sorgfältig geplant. Alle Sicherheitseinrichtungen und verwendeten 
Materialen entsprechen gängigen Normen EN-15567-1, sind statisch be-
rechnet und zu Ihrer Sicherheit mehrfach überdimensioniert. Der Aben-
teuerpark wird jährlich gewartet und vor der Saisoneröffnung von einer 
ERCA-zertifizierten Prüfstelle auf Konformität (EN-15567) geprüft und 
eine neue Betriebsanlagengenehmigung erteilt. Erst nach einer gründ-
lichen Einschulung durch unsere Guides und der positiven Absolvierung 
des Testparcours kann der Kletterspaß für Sie und Ihre Familie begin-
nen. Dank unseres Sicherheitskonzept ist eine durchgehende Sicherung 
gewährleistet. 

1. Teilnahmebedingungen
Der Abenteuerpark ist für alle Besucher ab einer Körpergröße von 110 
cm geöffnet, die nicht an einer Krankheit oder  einer psychischen oder 
physischen Beeinträchtigung leiden, die beim Begehen des Parks eine 
Gefahr für die eigene Gesundheit oder die anderer Personen darstellen 
könnte. Kinder unter 14 Jahren müssen in Begleitung eines Erwachse-
nen sein. Bei Schulklassen ab 15 Kinder je 2 Lehrkräfte freier Eintritt.

2. Maximalgewicht 
Das zulässige Maximalgewicht für Gäste beträgt 120kg. Das ergibt sich 
aufgrund der statischen Berechnungen und entsprechender Sicher-
heitsfaktoren.  
Bambini Parcours: ab 3 bis 5 Jahren + erwachsene Begleitperson.

3. Minimale Größe ab grünem Parcours
Die Mindestgröße für Kinder beträgt 110 cm

4. Sicherheitsdemonstration
Jeder Teilnehmer muss vor dem Begehen des Abenteuerparks an der 
gesamten  praktischen und theoretischen Sicherheitsdemonstration 
teilnehmen. Sämtliche Anweisungen und Entscheidungen des Veranstal-
ters/Guides sind  bindend. Die betreffenden Teilnehmer können bei Zu-
widerhandlungen oder Verstößen gegen Anweisungen oder Sicherheits-

forderungen des Guides vom Abenteuerpark ausgeschlossen werden. In 
diesen Fällen übernimmt der Erlebnispark Voglsam keine Haftung für 
die damit verbundenen Schäden.

5. Ausrüstung/Sicherheit
Die Ausrüstung (Helm, Gurt, Sicherungsleine mit Karabiner), die vom 
Erlebnispark Voglsam ausgeliehen wird, muss nach Anweisung des Ver-
anstalters/Guides benutzt werden. Sie ist nicht auf andere übertragbar 
und darf während der Begehung des Abenteuerparks nicht abgelegt 
werden. Die Sicherungskarabiner müssen immer am Sicherungsseil ein-
gehängt sein. Beim Umhängen muss immer ein Sicherungskarabiner 
im Sicherungsseil eingehängt sein. Es dürfen nie beide Sicherungska-
rabiner gleichzeitig aus dem Sicherungsseil ausgehängt werden. Die 
Anwendung der Sicherungstechnik muss exakt nach den Anweisungen  
erfolgen. Im Zweifelsfall ist ein Guide herbeizurufen.

6. Haftung
Die Benutzung des Kletterparks ist mit Risiken verbunden und erfolgt 
auf eigene Gefahr. Erlebnispark Voglsam haftet im Rahmen der gesetz-
lichen Bestimmungen für Personenschäden. Sie haftet für Sach- und 
Vermögensschäden nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Ver-
anstalters oder der mit der Leistung der Veranstaltung oder Führung 
betrauten Person.  

7. Zahlungsbedingungen/Rücktritt 
Die Bezahlung des Kunden erfolgt vor dem Parkbesuch.  

8. Schließung der Kletterparkanlage infolge höherer Gewalt
Erlebnispark Voglsam behält sich das Recht vor, den Betrieb aus sicher-
heitstechnischen Gründen (Niederschlag, Sturm, Feuer, Gewitter etc.) 
einzustellen. Es erfolgt in diesem Fall keine Rückvergütung des Eintritts-
preises. Beendet der Gast den Besuch des Abenteuerparks  frühzeitig 
aus eigenem Wunsch, erfolgt ebenfalls keine Rückerstattung  des Ein-
trittspreises.

Gerichtsstand Eggenfelden

E inverständnisErklärung der Erziehungsberechtigten 
Persönliche Angaben des/der Besuchers/Erziehungsberechtigten: Angaben Ihres Kindes / Ihrer Kinder

Vorname Nachname: Vorname: Geb.Datum:

Straße, Haus Nr.: Vorname: Geb.Datum:

PLZ, Ort: Vorname: Geb.Datum:

Telefonnummer: Vorname: Geb.Datum:

Rupert Stadler Tel. 08726/210 
Voglsam 1 (Bürozeiten: Mo-Fr 8.00 - 12.00)
84337 Schönau Fax. 08726/1731
 www.erlebnispark-voglsam.de
 info@erlebnispark-voglsam.de

Ich habe die vorstehenden Benutzungsbedingungen zur Kenntnis genommen und erkenne diese als verbindlich an.
Ich bin darüber informiert, dass mein Kind an einer Veranstaltung im Kletterpark Voglsam teilnimmt und erkläre hier-
mit ausdrücklich meine Zustimmung.
Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie ausdrücklich, dass Sie die Benutzungsbedingungen des Kletterpark Voglsam akzeptieren und versichern, dass Sie diese gelesen, 
verstanden und Ihrem minderjährigen Kind bzw. Kindern vermittelt haben.

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren müssen in Begleitung eines volljährigen Aufsichtsberech-
tigten sein oder benötigen diese Einverständniserklärung ihres Erziehungsberechtigten. Ohne die 
Einverständniserklärung können wir den Zutritt zum Kletterpark Voglsam aus versicherungstech-
nischen Gründen leider nicht gestatten. Bitte geben Sie das ausgefüllte Formular Ihrem Kind zum 
Klettertermin mit! Ein Klettern ohne Ihre Zustimmung ist leider NICHT MÖGLICH.

Benutzungsbedingungen

Datum, Unterschrift des Erziehungsberechtigten/Aufsichtsperson:


